
Anmeldung zur Konfirmandenarbeit 
Konfirmand(in)   

geb. am in  

getauft am in  

Wohnort Straße  

 Tel.  

Mutter/Erziehungsberechtigte 

Name (Geburtsname)  

geb. am in  

Beruf Konfession  

Wohnort Straße  

Vater/Erziehungsberechtigter 

Name (Geburtsname)  

geb. am in  

Beruf Konfession  

Wohnort Straße  

Die Eltern sind: verheiratet – getrennt  — geschieden – verwitwet  

Falls verwitwet evtl. Sterbetag und -ort:   

Geschwister 

Name Geburtstag  

Name Geburtstag  

Name Geburtstag  

Name Geburtstag  

Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn für die Konfirmandenarbeit an und wollen uns bemühen, sie / 
ihn in dieser Zeit verständnisvoll zu begleiten und zu unterstützen. 

Konfirmationsordnung vom 26. November 1971 

§ 4, (1) Die Konfirmandenarbeit beginnt in der Regel in dem Jahr, in dem das 12. Lebensjahr vollendet wird. Sie endet in dem 
Jahr, in dem das 14. Lebensjahr vollendet wird. Auch nicht getaufte Kinder können an der Konfirmandenarbeit teilneh-

men 
§ 20 Aufgabe der Elternarbeit ist, die Erziehungsberechtigten zum Verständnis für die Konfirmandenarbeit zu führen und 

ihnen Hilfe für die Begleitung ihrer Kinder in dieser Zeit zu geben. 

Ort, Datum   

   

(Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 

 

 

vom Pfarramt auszufüllen: 

Konfirmationsspruch   

Konfirmandenregister der Pfarrei Nr.:  


